
hätte den oder die entwendeten Gegenstände auch am 
Körper oder in den Händen tragen können.

Unter den Gewährleistungsbegriff können natürlich 
auch die sog. klassischen Diebeswerkzeuge fallen, also 
speziell zum Abtransport der Beute angefertigte Koffer 
mit doppeltem Boden usw. Allerdings müssen auch 
diese Gegenstände den durchgeführten Diebstahl ge
währleisten.

Es kann also' festgestellt werden: Diebeswerkzeuge 
sind alle mechanischen, technischen, physikalischen und 
chemischen Mittel, die die Durchführung eines Ver- 

. brechens nach § 1 VESchG erleichtern, ermöglichen 
oder gewährleisten.

3. Ohne an dieser Stelle näher auf den Gewaltbegriff 
einzugehen, erscheint es mir erforderlich, eine vor
läufige Abgrenzung des Merkmals „Diebeswerkzeug“ 
vom Begriff der Gewalt vorzunehmen. In vielen Fällen 
hat die Anwendung von Diebeswerkzeugen auch eine 
Substanzverletzung zur Folge. Ein Glasschneider, eine 
Säge, ein Bohrer usw. beschädigen oder zerstören den 
Gegenstand, auf den eingewirkt wird. Insofern be
deutet die Anwendung solcher Diebeswerkzeuge natür
lich auch eine Gewaltanwendung. Es läßt sich also 
durchaus die Ansicht vertreten, daß in' solchen Fällen 
die Tatbestandsmerkmale „Gewalt“ und „Diebeswerk
zeuge“ verwirklicht werden und gemeinsam anzuwenden 
sind.

Ich bin jedoch der Meinung, daß bei der Mehrzahl 
dieser Fälle eine Abgrenzung vorgenommen werden 
kann und sollte. Verwendet der Dieb den Glasschneider, 
um die Schaufensterscheibe anzuritzen, verwendet er 
die Säge oder den Bohrer, um die Türfüllung oder das 
Türschloß herauszusägen oder herauszubohren, dann 
geschieht die Anwendung der Werkzeuge s i n n v o l l .  
Der Täter nutzt die technischen und mechanischen 
Eigenschaften der Werkzeuge aus, er wendet Diebes
werkzeuge an. Die damit zwangsläufig verbundene 
Gewaltanwendung (i. S. der Substanzverletzung) 
tritt zurück. Die zum Gewaltbegriff erforderliche 
Kraftanstrengung über das normale Maß hinaus liegt 
in diesen Fällen nicht vor. Der Täter wendet nur so 
viel Kraft auf, um das Diebeswerkzeug sinnvoll zu 
betätigen. Schlägt er dagegen mit dem Glasschneider 
oder mit dem Bohrer die Schaufensterscheibe bzw. die 
Türfüllung ein, dann tritt das Merkmal der Gewalt in 
den Vordergrund. Die eigentlichen technischen bzw. 
mechanischen Eigenschaften der Gegenstände werden 
nicht ausgenutzt, der Täter bedient sich ihrer lediglich 
zur Vergrößerung und Erweiterung der rohen Gewalt.

Es kann also festgestellt werden: die Entscheidung 
darüber, wann das eine oder das andere Merkmal vorr 
liegt, kann nur im konkreten Fall getroffen werden. 
Maßstab für diese Fälle wird in der Regel der Umfang 
der angewendeten physischen Kraft zur Beseitigung 
oder Überwindung eines Hindernisses sein, das der 
Durchführung eines Verbrechens nach § 1 VESchG im 
Wege steht. Zeigt es sich, daß die physische Kraftan
wendung im konkreten Fall übermäßig groß ist, so 
haben wir es meist mit dem Merkmal der Gewalt zu 
tun, während umgekehrt, wenn nur soviel Kraft an
gewendet wird, um das Werkzeug sinnvoll und zweck
mäßig anzuwenden, der Fall der Anwendung von 
Diebeswerkzeugen gegeben sein wird.

Nun bedeutet aber die Anwendung eines Brecheisens 
oder eines Vorschlaghammers zum Zertrümmern einer 
Tür zweifellos ebenfalls eine zweckmäßige Ausnützung 
der Eigenschaften dieser Gegenstände. Gleichzeitig ist 
aber auch eine nicht unerhebliche Kraftanstrengung 
erforderlich, um die Tür mit der Brechstange oder dem 
Hammer einzuschlagen. Es läßt sich also vertreten, wenn 
in diesen Fällen die Begriffe „Gewalt“ und „Diebes
werkzeuge“ nebeneinander angewendet werden. Wenn 
wir jedoch bei der bisherigen Abgrenzung davon aus
gingen, denjenigen Begriff anzuwenden, der als vor
rangig verwirklicht anzusehen ist, der die Tat ent
scheidend charakterisiert, dann ist es bei der geschil
derten Anwendung des Brecheisens bzw. des schweren 
Hammers das Merkmal der Gewalt.

Werden also Gegenstände bei der Durchführung eines 
Verbrechens angewendet, deren mechanische Eigen
schaften so primitiv sind, daß sie lediglich eine Unter
stützung bzw. Verstärkung der rohen körperlichen Ge

walt bedeuten, verkörpern diese Gegenstände sozu
sagen die Gewaltanwendung schon in sich, wie es bei 
der Brechstange, dem Hammer usw. der Fall ist, dann 
sollte lediglich der Begriff der Gewalt angewendet 
werden. Er ist für die Charakterisierung dieser Ver
brechen ausreichend. Sind allerdings im Einzelfall die 
Anwendung von Gewalt und Diebeswerkzeugen für die 
Durchführung eines Verbrechens von gleich großer 
Bedeutung, dann müssen sie gemeinsam angewendet 
werden. Entscheidend für die Charakterisierung ist also 
immer, welche Begehungsform für die Durchführung 
des Verbrechens ausschlaggebend war.

Nach diesen Untersuchungen kann das Merkmal „An
wendung von Diebeswerkzeugen“ i. S. § 2 Abs. 2 
Buchst, c VESchG bestimmt werden als die sinnvolle, 
zweckmäßige Anwendung von mechanischen, tech
nischen, physikalischen oder chemischen Mitteln zur 
Erleichterung, Ermöglichung oder Gewährleistung eines 
Verbrechens nach § 1 VESchG.

*

Der Wortlaut des § 2 Abs. 2 Buchst. c VESchG ist 
nicht ganz exakt. Es heißt dort, daß ein Verbrechen 
nach § 1 VESchG durch die Anwendung von Diebes
werkzeugen begangen worden sein muß. Die im § 1 
VESchG bezeichneten Verbrechen sind aber Diebstahl, 
Unterschlagung, sonstiges Beiseiteschaffen und Betrug, 
also nicht nur Diebstahl. Die Formulierung im § 2 Abs. 2 
Buchst, c VESchG will also besagen, daß der Begriff 
Diebeswerkzeuge für alle Verbrechen nach § 1 VESchG 
von Bedeutung sein kann. Das ist für den Diebstahl 
und das sonstige Beiseiteschaffen ohne nähere Be
gründung einleuchtend. Für die Verbrechensformen der 
Unterschlagung und des Betruges dürfte die Anwendung 
von Diebeswerkzeugen selten oder kaum Bedeutung 
erlangen.

Das Merkmal „Anwendung von Diebeswerkzeugen“
i. S. des § 2 Abs. 2 Buchst, c VESchG ist gegenüber der 
Terminologie des StGB ein bedeutender Fortschritt und 
ist auch für eine künftige strafrechtliche Kodifikation 
zu empfehlen. Sollte der Begriff wie im VESchG für 
mehrere Verbrechensformen von Bedeutung sein, dann 
empfiehlt es sich allerdings, von Verbrechenswerkzeugen 
oder schlechthin von Werkzeugen zur Durchführung 
der genannten Verbrechen zu sprechen. Während das 
Strafgesetzbuch durch eine starre und unsystematische 
Kasuistik einmal die durch bestimmte Mittel hervor
gerufenen Wirkungen (§ 243 Abs. 1 Ziff. 2 StGB) und 
zum anderen die Art der verwendeten Gegenstände 
(§ 243 Abs. 1 Ziff. 3 StGB) für die Qualifizierung des 
Verbrechens (hier nur Diebstahl) als ausschlaggebend 
ansieht, erfaßt das VESchG durch den Begriff „Diebes
werkzeuge“ alle Mittel, die die Durchführung von Ver
brechen nach § 1 erleichtern, ermöglichen und gewähr
leisten und gibt eine allgemeine Charakteristik der 
Gefährlichkeit der objektiven Seite und damit des Ver
brechens überhaupt. Der Begriff des Diebeswerkzeuges 
im VESchG ist konkret und bestimmt und doch elastisch 
genug, um die verbrecherische Wirklichkeit in ihren 
vielfältigen Erscheinungsformen zu erfassen.

Nachrichten
Verleihung der Hans-Beimler-Medaille

Aus Anlaß des 20. Jahrestages des Beginns des 
Freiheitskampfes des spanischen Volkes hat die Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik zum 
Gedenken an den großen Sohn des deutschen Volkes, 
der vor Madrid sein Leben ließ, die Hans-Beimler- 
Medaille gestiftet.

Als ehemaligen Mitgliedern der Internationalen 
Brigade wurde unseren Kollegen 

Dr. Götz Berger,
Oberrichter am Stadtgericht von Groß-Berlin 

und
Alfred Lindert, Kaderhauptinstrukteur 
bei der Justizverwaltungsstelle Rostock 

diese hohe Auszeichnung verliehen.
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